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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
01        Stadtkanzlei

Beteiligt:
30        Rechtsamt
60        Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen
Vorstandsbereich für Finanzen, Controlling und interne Dienste
Vorstandsbereich für Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste und 
Umwelt
Vorstandsbereich für Stadtentwicklung, Bauen und Sport

Betreff:
Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR (WBH)
hier: Anstaltssatzung (Änderung des V. Nachtrags)

Beratungsfolge:
21.06.2018 Haupt- und Finanzausschuss
05.07.2018 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:
1. Der Rat der Stadt Hagen beschließt die Änderung des V. Nachtrags zur Satzung 

des Wirtschaftsbetriebes Hagen - Anstalt öffentlichen Rechts (WBH) in der 
Fassung, die als Anlage Gegenstand dieser Vorlage DS 0615-1/2018 ist. Der 
Beschluss umfasst auch Änderungen des Satzungstextes, die sich im Zuge des 
kommunalrechtlichen Anzeigeverfahrens ergeben, sofern diese nicht wesentlich 
sind.

 
2. Der Oberbürgermeister wird zu allen rechtlich notwendigen oder sachgerechten 

Handlungen zur Umsetzung des Beschlusses ermächtigt.
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Begründung
Im Vergleich zur DS 0615/2018 sind in der Präambel die Verweise auf die letzten 
Änderungen der angesprochenen Gesetze aktualisiert worden. Ferner wurden dem 
Satz 4 des § 6 Abs. 3 der Anstaltssatzung die Worte “gerichtlich und 
außergerichtlich“ angefügt.

Gegen diejenigen Änderungen des V. Nachtrags der Anstaltssatzung, die durch den 
Rat der Stadt Hagen bereits am 12.04.2018 beschlossen hatte, erhebt die 
Kommunalaufsicht nach zwischenzeitlich eingegangener Stellungnahme keine 
Einwände.  

Weitere Informationen sind der DS 0615/2018 zu entnehmen.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

x sind nicht betroffen

Finanzielle Auswirkungen

x Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez. Erik O. Schulz, Oberbürgermeister
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:



Änderung des V. Nachtrags zur 
“Satzung des Wirtschaftsbetriebs Hagen - 

Anstalt des öffentlichen Rechts“ 
 
 
Aufgrund der §§ 7 und 114 a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 
S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 
23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) sowie § 52 Abs. 1 Satz 1 des Wassergesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen – LWG NRW in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. Juni 1995 (GV.NRW. S. 926/SGV. NRW. 77), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559), hat der Rat der Stadt Hagen in seiner Sitzung 
am ::::::::::::: folgenden VI. Nachtrag zur Satzung des Wirtschaftsbetriebs Hagen - 
Anstalt des öffentlichen Rechts beschlossen: 
 
 
 

Artikel I 
 
§ 6 Abs. 3 wird als folgender Satz 4 angefügt: 
 
“Dem Vorstand gegenüber vertritt der Verwaltungsratsvorsitzende, bzw. bei dessen 
Verhinderung sein Stellvertreter, das Kommunalunternehmen gerichtlich und 
außergerichtlich.“ 
 
 
 
§ 6 Abs. 5 wird als folgender Satz 2 angefügt: 
 
“Oberste Dienstbehörde und Dienstvorgesetzter der Mitglieder des Vorstands ist der 
Verwaltungsrat.“ 
 
 
 
 

Artikel II 
 
Diese Änderung des V. Nachtrags tritt mit dem Tage nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 


	Vorlage
	Anlage 1: Änderung des V. Nachtrags der WBH-Anstaltssatzung

